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Zur Arbeit der Rechtsauskunftsstellen 
der Kreisgerichte

I
Die Rechtsauskunftsstellen haben offenbar ihre Be

währungsprobe bestanden und sind ein nicht mehr weg
zudenkender Teil der Rechtspflege geworden. Sie brach
ten für die Bevölkerung wesentliche Erleichterungen 
und schufen für die Gerichte eine weitere Möglich
keit, enge Verbindung zur Bevölkerung herzustellen 
und deren Vertrauen zu gewinnen. Gerade nach dem 
faschistischen Putschversuch vom 17. Juni dieses Jahres 
ist es notwendig, verstärkt darum zu kämpfen, daß die 
Werktätigen erkennen, daß unser Staatsapparat das In
strument zur Wahrnehmung ihrer Interessen ist. Eine 
wichtige Gelegenheit, die Fragen, die Teile der Bevöl
kerung täglich beschäftigen, und die Rechtsanschau
ungen, die sie sich gebildet hat, kennenzulernen und auf 
das Bewußtsein unserer Menschen Einfluß zu gewinnen, 
bieten die Rechtsauskunftsstellen.

Die Rechtsauskunftsstelle des Kreisgerichts Potsdam, 
Stadtbezirk III, zählte im ersten Halbjahr 1953 431 Be
sucher. Da 25 Sprechstunden durchgeführt wurden, er
gibt sich eine durchschnittliche Besucherzahl von 17. Wie 
nicht anders zu erwarten, werden die Auskünfte haupt
sächlich im Familienrecht, in Mietstreitigkeiten und 
Unterhaltssachen eingeholt. Die Prozentsätze betragen 
in Ehesachen 16,9, in Mietstreitigkeiten 15,3 und in 
Unterhaltssachen 9,5. Danach folgen Erbschaftsangele
genheiten, Geldforderungen, Zwangsvollstreckungs
sachen und Privatklagesachen mit je etwa 4%. Eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl von Anfragen betrifft aber 
auch Rechtsgebiete, die nicht zur streitigen Gerichtsbar
keit gehören. Auffallend ist, daß diese Beratung nur in 
43 Fällen, das sind 9,9%, zur Einreichung von Klagen 
bzw. Zahlungsbefehlsanträgen führte. Dies ist ein gün
stiges Zeichen; die Besucher sprechen offenbar nicht nur 
vor, um ihre Prozesse möglichst eingehend vorzubereiten, 
sondern überwiegend, um sich über die Rechtslage zu 
orientieren. Ferner, glaube ich, kann man aus diesem 
Verhältnis entnehmen, daß ein gewisses Vertrauen 
zwischen den Besuchern und der Rechtsauskunftsstelle 
besteht. In einigen Fällen wurden Streitigkeiten dadurch 
beseitigt, daß die gegebene Auskunft zwischen den Be
teiligten erörtert und so der Streitfall beigelegt wurde. 
Es kam sogar vor, daß die Gegner gemeinsam die 
Rechtsauskunftsstelle aufsuchten. In solchen Fällen 
muß man sich natürlich davor hüten, eine „vorweg
genommene Verhandlung“ stattflnden zu lassen. Nicht 
schaden kann aber, den Streitstoff eingehend zu er
örtern, da sich in dem gemeinsamen Erscheinen bereits 
die Bereitschaft zur Einigung ausdrückt. So erfreulich 
diese Tatsachen sind, soll man sich andererseits aber 
auch nicht darüber täuschen, daß es eine Anzahl von 
Besuchern gibt, die trotz Einholung einer Auskunft ihre 
berechtigten Ansprüche bei Gericht nicht geltend 
machen, weil sie Befürchtungen allerlei Art hegen. 
Dagegen gibt es kein anderes Mittel, als durch ver
ständnisvolles Eingehen auch auf neben der Sache 
liegende persönliche Verhältnisse eine Sphäre des Ver
trauens zu schaffen. Auch soll nicht übersehen werden, 
daß viele Menschen den Weg zum Gericht überhaupt 
noch nicht gefunden haben.

Nicht selten ist man genötigt, den Anspruch, den der 
Besucher geltend zu machen wünscht, als nicht berech
tigt oder zumindest zweifelhaft zu bezeichnen. Gerade 
bei diesen Menschen muß man darum ringen, daß sie 
die ihnen erteilte Rechtsauskunft verstehen und sich 
diese Auffassung auch zu eigen machen. Das ist zweifel
los schwierig. Wenn wir aber die maßgebenden Gründe 
verständlich machen, können wir auch insoweit erfolg
reich sein und können durch eine eingehende, über
zeugende Aussprache zur Hebung des Staatsbewußtseins 
dieser Menschen beitragen.

Es kann noch nicht davon gesprochen werden, daß 
das Problem, welchen Inhalt die Auskunft haben muß, 
gelöst sei. Die Schwierigkeiten liegen darin, daß die 
Besucher ein konkretes Eingehen auf ihre Streitsache 
erwarten. Andererseits darf aber auf keinen Fall der

Eindruck entstehen, in der Rechtsauskunftsstelle regele 
man mit dem Richter den Streit, und das Gerichtsver
fahren hole nur noch einige Formalitäten nach. Zu
mindest muß man deshalb die Besucher darauf hin- 
weisen, daß sich die Anschauung des Richters nur auf 
dem einseitigen Vortrag aufbaut und daß sich erst in 
der Verhandlung herausstellen wird, ob dieser richtig ist.

Wichtig ist auch, daß das Protokoll, das über die 
Sprechstunden geführt wird, die Punkte des Vortrags 
und der Auskunft so genau enthält, daß man jederzeit 
in der Lage ist, Abweichungen, die sich im Termin 
ergeben haben, zu erkennen und zu begründen, warum 
gegebenenfalls die Entscheidung anders, als auf Grund 
der Auskunft zu erwarten war, ausgefallen ist. In 
einzelnen Fällen zeigt sich nämlich, daß Besucher für 
die Beurteilung wichtige Momente bewußt oder un
bewußt verschweigen.

Nicht selten hat man mit Menschen zu tun, die keine 
klaren Vorstellungen über das Ziel ihres Besuches 
haben, sondern beraten werden wollen, wie sie eine un
gewöhnliche Situation meistern können. Das sprengt 
natürlich den Rahmen der Tätigkeit der Rechtsauskunfts
stelle. Dennoch wäre es schlecht, würde man es deshalb 
ablehnen, sich mit der Sache zu befassen. Die richter
liche Tätigkeit bietet so viele Möglichkeiten, sich an 
Lebenserfahrung zu bereichern, daß man in der Regel 
klärend eingreifen und einen Weg zeigen kann.

Ebensowenig wäre es richtig, jeden Besucher, dessen 
Fragen auf Gebieten außerhalb der streitigen Gerichts
barkeit liegen, unverzüglich an die für zuständig ge
haltene Stelle zu verweisen. Soweit irgend möglich, soll 
man selbst die Klärung, notfalls nach Beratung mit 
der zuständigen Stelle, herbeiführen. Damit wird ver
mieden, daß der Besucher den Eindruck erhält, er werde 
nur abgefertigt und im Grunde genommen sei man 
froh, ihn losgeworden zu sein. Selbstverständlich ist, 
daß man nicht immer umhin kann, auf Rücksprache mit 
der zuständigen Stelle zu verweisen. Auch dafür sollte 
man vorgesorgt haben, so daß man jederzeit den Sitz 
und die Sprechstunden derselben angeben kann. Auch 
hat eine solche Behandlung der Bevölkerung den Vor
teil, daß der Richter manchmal sehr notwendige Kennt
nisse für seine Arbeit sammelt.

Es ist unbestreitbar, daß viele Rechtsstreitigkeiten 
nicht so sehr sachlich begründet, sondern auf die Starr
köpfigkeit der Gegner zurückzuführen sind. Man will 
ein Gerichtsurteil erstreiten, nicht weil man von der 
Berechtigung des geltend gemachten Anspruchs über
zeugt ist, sondern weil man auf Kosten des anderen 
etwas erlangen möchte bzw. sich eine Genugtuung ver
schaffen will. Es wäre falsch, würde der Richter sich hier 
auf die Darlegung der rechtlichen Gesichtsnunkte be
schränken. Gerade bei solchen Menschen soll man ver
suchen, mehr Verständnis für gesellschaftliche Belange 
zu erwecken. Das ist besonders nötig bei den vielfachen 
kleinlichen Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mie
tern. Bei dem einen geht es um die Treppenreinigung, 
bei dem nächsten um das Zuwerfen der Haustür, bei 
anderen um geringfügige Reparaturen oder den Anteil 
an der Gas-, Licht- und Wasserrechnung. Diesen Strei
tigkeiten kommt man nicht bei durch Hinweis auf die 
Möglichkeiten, die das Gesetz bietet. Man muß beharr
lich versuchen, zu einem vernünftigen Handeln anzu
halten. Wenn es notwendig erscheint, soll man eben in 
die Versammlung der Hausgemeinschaft gehen und mit 
dem Kollektiv die Erziehungsarbeit leisten, die in 
solchen Fällen ein Urteil nur selten zu erreichen vermag.

Ohne Zweifel stellt die richtige Arbeit in der Rechts
auskunftsstelle an den Richter hohe Anforderungen. Es 
ist nicht nur eine gute fachliche Arbeit vonnöten, son
dern auch eine rasche Einstellung auf die Mentalität 
des Besuchers und eine stete Bereitschaft, den Besu
chern zu helfen, die richtige Einstellung zur Gesellschaft 
zu finden. Deshalb gehört es zur systematischen Ver
besserung dieser Arbeit, daß die in den Rechtsauskunfts
stellen tätigen Richter in den Arbeits- bzw. Dienst
besprechungen regelmäßig über die Sprechstunden be
richten und die erteilten Auskünfte diskutieren. Dadurch 
wird erreicht, daß die in manchen Fragen vorhandenen
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